
Marburg, den 14.10.2020

Umlaufverfahren

Füge Artikel 5 (Grundsätze von Abstimmungen der Organe der Student*innenschaft) der Satzung
der Student*innenschaft folgendes hinzu:

(5) Beschlüsse können in besonderen Ausnahmefällen auch im schriftlichen Umlaufverfahren (E-
Mail, Telefax oder Brief) an den Vorstand des Student*innenparlamentes unter Fristsetzung für die
Stimmabgabe gefasst werden. Die Durchführung der Abstimmung im Umlaufverfahren gilt als nicht
erfolgt, wenn 20% der stimmberechtigten Mitglieder innerhalb der gesetzten Frist dem Verfahren
schriftlich und begründet widersprechen.

-Der Vorstand des Student*innenparlamentes


